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Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumente verfestigt die Benachteiligung von 
Frauen 
Die BAG Berufliche Perspektiven für Frauen e.V. hat in 
der Vergangenheit bereits mehrfach darauf hingewiesen, 
dass viele Regelungen, die im Kontext der sozialen Si-
cherungssysteme zur Anwendung kommen, im Ergebnis 
zu geschlechtsspezifischen Benachteiligungen von Frau-
en in Deutschland führen. Bestätigt wurden unsere Be-
denken durch die Ergebnisse einer Studie des Instituts für 
Arbeit und Qualifizierung, die im Oktober 2007 veröf-
fentlicht wurde1. 
Der jetzt dem Bundestag vorliegende Gesetzentwurf zur 
Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 
setzt diese Tradition der Nachteilsgewährung für Frauen 
fort. Bereits jetzt sind Frauen bei der Teilnahme an den 
einzelnen Instrumenten der aktiven Arbeitsmarktförde-
rung gegenüber Männern stark unterrepräsentiert, keine 
der geplanten Änderungen wird diese Situation verbes-
sern. Vor allen Dingen für alleinziehende Frauen stellt 
sich die Grundsicherung zunehmend als Dauerzustand 
dar, der nur schwer überwindbar ist. Neben wenigen er-
freulichen Neuerungen wie der Einführung des Rechtsan-
spruches auf das Nachholen des Hauptschulabschlusses 
und der Möglichkeit von Zuschüssen und Darlehen für 
Investitionen von Selbständigen sehen wir nachteilige 
Auswirkungen besonders an folgenden Stellen: 
• Instrumentenregelungen §16 SGB II 
Obwohl mit dem Gesetzesentwurf die Möglichkeit einer 
stärkeren Individualisierung gegeben und damit eine 
passgenauere Förderung des Einzelnen erreicht werden 
soll wird mit Verweis auf den engen arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumentenkasten des SGB III für Menschen in 
der Grundsicherung (SGB II) dieser Handlungsspielraum 
von vorneherein unterbunden. Anstatt den Umständen 
Rechnung zu tragen, dass hier ein eigenständiger Rechts-
kreis mit eigenen Problemen und Bedarfen geschaffen 
wurde, werden bisher erfolglose Instrumente auch noch 
zwingend verankert und der kleinteilige Steuerungsan-
spruch des SGB III weiter fortgesetzt. Besonders bedau-
erlich ist an dieser Stelle, dass damit auch die Möglich-
                                                           
1  „Bewertung der SGB II-Umsetzung aus gleichstellungspolitischer Sicht“ - Eva-

luation der Wirkungen der Grundsicherung nach § 55 SGB II, IAQ u.a., 2007 

keit regionaler sozialraumorientierter Ausrichtungen ver-
hindert wird. Zielgruppenspezifische Maßnahmen dürfen 
nicht gefördert werden und die zentralen Vergabekrite-
rien vernichten besonders qualitativ hochwertige Ange-
bote. Statt flexibler Instrumente werden hier nahezu un-
überwindbare bürokratische Hürden geschaffen. 
• Freie Förderung „§16 f“ SGBII 
Anders als die Überschrift verspricht, wird die unzurei-
chende Ausstattung des „Experimentiertopfes“ dazu füh-
ren, dass bisher bewährte zielgruppenspezifische Fortbil-
dungen, Umschulungen, Eingliederungsleistungen für 
Frauen nicht mehr gefördert werden können. Solche 
Maßnahmen werden die Vorgaben der Freien Förderung 
nicht mehr erfüllen und somit in der ganzen Republik 
entfallen. 
• Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Ein-

gliederung § 46 SGB III 
Gerade für Berufsrückkehrerinnen und Frauen, die länger 
aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, ist es wichtig 
zeitlich flexibel Instrumente einzusetzen. Hier gibt es ge-
rade auch in Kooperation mit Betrieben durchgeführte er-
folgreiche Maßnahmen. Die hier vorgenommene Begren-
zung ist nicht nachzuvollziehen. Es bedarf vielmehr Ein-
gliederungsinstrumente, die den Erfordernissen der indi-
viduellen Lebenslagen von Frauen entsprechen. 
• Zeitliche Begrenzungen von Fortbildungsmaßnahmen 

§ 421h SGBIII 
Gerade Frauen, die länger aus dem Berufsleben ausge-
schieden sind brauchen neue berufliche Qualifizierungen, 
die der Gesetzgeber ermöglichen sollte. Wichtig sind da-
bei z. B. betriebliche Teilzeitumschulungen, die insbe-
sondere für junge Mütter die Möglichkeit bieten, berufli-
che Abschlüsse zu erreichen. Es ist zu befürchten, dass 
solche Teilzeitumschulungen durch die Begrenzung auf 
24 Monate keine Umsetzungsmöglichkeit mehr haben. 
• Abschaffung der ABM, Wegfall der Versicherungs-

pflicht für Entgeltvariante 
Mit der Abschaffung der ABM und der neuen Versiche-
rungsfreiheit für geförderte Beschäftigung soll nun end-
gültig die letzte Möglichkeit entfallen, wie Menschen in 
geförderten Beschäftigungsverhältnissen neue Ansprüche 
in der Arbeitslosenversicherung erarbeiten können. Da-
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durch verschärft sich das Problem des dauerhaften 
Verbleibs in einer Fürsorgeleistung. Betroffene sehen 
immer weniger Möglichkeiten, sich unter den rigiden 
Bedingungen des Arbeitsmarktes wieder einzugliedern. 
Benachteiligung von Frauen bei arbeitsmarktpoliti-
schen Instrumenten des SGB II 
Die Ergebnisse der Studie zu den Auswirkungen des 
SGB II aus gleichstellungspolitscher Sicht macht deut-
lich, dass das Ziel der geschlechtergerechten Ausrichtung 
nicht erreicht wurde:  
• Bei den Förderinstrumenten werden Frauen in fast al-

len Bereichen nicht entsprechend der gleichstellungs-
politischen Vorgaben beteiligt. 

• Bei besonders erfolgreichen arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten ist die Quote der geförderten Frauen 
besonders gering. 

• Frauen, die alleinerziehend sind, haben die niedrigs-
ten Chancen auf eine schnelle Wiedereingliederung 
in den Arbeitsmarkt 

• Die Anrechnung von Partnereinkommen führt dazu, 
dass arbeitslose Frauen keinen Zugang zur Grundsi-
cherung haben, sondern in die Stille Reserve gedrängt 
werden. Ohne diese Grundsicherung ist der Zugang 
zu den Förderinstrumenten des SGB III sehr schwie-
rig. Es gibt hierzu nach wie vor und trotz vieler For-
derungen kein öffentlich zugängliches Zahlenmaterial 
über die Anzahl der abgelehnten Anträge. 

• Die Zuverdienstregelungen und die Ausrichtung aller 
Instrumente des SGB II auf Vermittlung von Arbeits-
kräften in den Niedriglohnsektor führen für Frauen 
immer häufiger dazu, dass Arbeit und Kindererzie-
hung oder Pflege von Angehörigen unter unzurei-
chenden Rahmenbedingungen und im sozialen Ab-
seits zu leisten sind.  

Der vorgelegte Gesetzentwurf bietet zu keinem der 
gleichstellungspolitischen Probleme eine Antwort – im 
Gegenteil rechnen wir damit, dass sich bisherige Fehl-
entwicklungen noch verstärken und die eigentlichen 
Probleme nicht angegangen werden. 

 


